
 
 

Erläuterungen zu Ä3) 
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ÄNDERUNGEN AUFGRUND DER VERWENDUNG DES GKV-AI 12/2008 statt 12/2007 

 

1) FOLGENDE ATC-CODES SIND ZU STREICHEN: 

Es handelt sich um ATC-Codes, für die der GKV-AI 12/2008 keine Präparate mehr auflistet. 

 

2) FOLGENDE ATC-CODES IN DER ERSTEN SPALTE SIND ZU ERSETZEN DURCH FOLGENDE ATC-CODES IN DER VIERTEN SPALTE: 

Es handelt sich um Umklassifizierungen des GKV-Arzneimittelindex. 

 

3) FOLGENDE ATC-CODES SIND ZU ERGÄNZEN: 

Es handelt sich um ATC-Codes, für die der GKV-Arzneimittelindex 12/2008 Präparate auflistet. 

Im GKV-Arzneimittelindex 12/2007 gab es für diese ATC-Codes noch keine Präparate. 

Die Zuordnung erfolgte derart, dass die neuen Codes den gleichen DxG zugeordnet wurden wie die in 12/2007 bereits vorhandenen Wirkstoffe der Substanzklasse. 

 

4) BEI FOLGENDEN ATC-CODES HAT SICH DIE BEZEICHNUNG GEÄNDERT: 

Es handelt sich um Änderungen der Bezeichnung. 

 

Weitere Anmerkungen: 

In der Festlegung vom 3. Juli 2008 wurde der Code B01AX06 fälschlicherweise als "Rivaroxaban" bezeichnet. Es hätte "Natriumpentosanpolysulfat" sein müssen. 

Entsprechendes gilt für V03AE04, der als "Calciumacetat und Magnesiumcarbonat" statt "Aluminiumchloridhydroxid" bezeichnet wurde. 

Außerdem wurde C03FP03 als "Wachholderbeeren" statt als "Wacholderbeeren" bezeichnet. 

Diese Fehler, die lediglich die Bezeichnung, nicht jedoch die Inhalte der ATC-Codes betreffen, werden mit dieser Änderungsfestlegung korrigiert. 

 


